
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Lieferungen und Leistungen der PALME Sanitär-Vertriebs GmbH 

(HRB 683; AG Passau), Mitterfeldstraße 1, D-94152 Neuhaus (Stand 04/2016) 
 

1/7 

1. Geltung 

1.1. Wir kontrahieren ausschließlich unter Zugrundelegung 
unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Lieferungen und Leistungen und unserer ergänzenden 
Bedingungen für Service und Montage („AGB“). 
Spätestens mit der Annahme der Ware gelten unsere AGB 
als angenommen. 

1.2. Es gilt jeweils die bei Vertragsabschluss aktuelle 
Fassung unserer AGB, abrufbar auf unserer Homepage 
http://www.palme.eu. 

1.3. Kunden im Sinne unserer AGB sind ausschließlich 
Unternehmer gemäß § 14 BGB sowie juristische Personen 
des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche 
Sondervermögen. 

1.4. Bedingungen des Kunden oder Änderungen bzw. 
Ergänzungen unserer AGB bedürfen zu ihrer Geltung 
unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

1.5. Entgegenstehende oder von unseren AGB 
abweichende Bedingungen des Kunden werden auch dann 
nicht anerkannt, wenn wir ihnen nach Eingang bei uns 
nicht ausdrücklich widersprechen oder wenn wir in 
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGB 
abweichender Bedingungen des Kunden die 
Lieferung/Leistung an den Kunden vorbehaltlos ausführen. 

2. Angebote, Vertragsabschluss, Sprache, 
Leistungsumfang, Kostenvoranschlag, Vorarbeiten, 
Selbstbelieferungsvorbehalt 

2.1. Unsere Angebote sind generell freibleibend, also 
unverbindlich, soweit sich nicht schriftlich etwas anderes 
ergibt. Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gemäß § 
145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb 
von zwei Wochen annehmen. Vertragsabschlüsse 
kommen erst durch eine von uns gesetzte 
Erfüllungshandlung (z.B. Auslieferung/Versendung der 
Ware/Beginn der Service- oder Montagearbeiten) oder 
unsere schriftliche Annahme/Auftragsbestätigung 
zustande. 

2.2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem 
Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen 
werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Wir 
geben keine Zusicherungen oder Garantien im Rechtssinn 
ab. Insbesondere stellen die in Angeboten, 
Vertragsunterlagen, Prospekten, Preislisten etc. 
enthaltenen Daten keine zugesicherten oder garantierten 
Eigenschaften dar. 

2.3. Verhandlungs-, Vertrags- und 
Vertragsabwicklungssprache ist ausschließlich Deutsch. 

2.4. Der Umfang der von uns zu erbringenden Leistungen 
ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung in den 
Vertragsunterlagen. Nachträgliche Änderungen des 

Leistungsinhaltes durch den Kunden bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung durch uns. 

2.5. Auf in Katalogen, Preislisten, Prospekten, Anzeigen 
auf Messeständen, Rundschreiben, Werbeaussendungen, 
unserer Homepage oder anderen Medien 
(„Informationsmaterial“) angeführte Informationen über 
unsere Leistungen, hat der Kunde – sofern der Kunde 
diese seiner Entscheidung zur Beauftragung zugrunde legt 
– ausdrücklich schriftlich hinzuweisen. Diesfalls können wir 
zu deren Richtigkeit Stellung nehmen. Verletzt der Kunde 
diese Obliegenheit, sind derartige Angaben freibleibend 
und unverbindlich, soweit diese nicht ausdrücklich 
schriftlich in der Leistungsbeschreibung gemäß den 
Vertragsunterlagen zum Vertragsinhalt erklärt wurden. 

2.6. Ein etwaiger Kostenvoranschlag wird von uns nach 
bestem Fachwissen erstellt, ist allerdings unverbindlich. 
Kostenvoranschläge sind mangels anderer schriftlicher 
Vereinbarung entgeltlich. Erfolgt eine Beauftragung mit 
sämtlichen im Kostenvoranschlag umfassten Leistungen, 
wird der gegenständlichen Rechnung das Entgelt für den 
Kostenvoranschlag gutgeschrieben. 

2.7. Vorarbeiten wie die Erstellung von 
Leistungsverzeichnissen, Projektierungsunterlagen, 
Plänen, Zeichnungen, Mustern (z.B. 
Sonderanfertigungsmustern) und Modellen, die vom 
Kunden angefordert werden, sind mangels anderer 
schriftlicher Vereinbarung ebenfalls entgeltlich. 

2.8. Unsere Lieferungen/Leistungen erfolgen nach 
Maßgabe unserer Liefer- bzw. Leistungsmöglichkeiten. 
Insbesondere erfolgt der Vertragsabschluss unter dem 
Vorbehalt, im Falle nicht richtiger oder nicht 
ordnungsgemäßer Selbstbelieferung, nicht oder nur 
teilweise zu leisten. Dies gilt nur für den Fall, dass die 
Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Im Falle der 
Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit 
der Leistung wird der Kunde unverzüglich informiert. Eine 
bereits erbrachte Gegenleistung wird gegebenenfalls 
unverzüglich zurückerstattet. 

3. Preise 

3.1. Preisangaben sind grundsätzlich nicht als 
Pauschalpreis zu verstehen. Bei Vertragsabschluss mit 
Offenlassen der Preise werden die am Tag unserer 
Leistung geltenden Listenpreise verrechnet. 

3.2. Für vom Kunden angeordnete Leistungen, die im 
ursprünglichen Auftrag keine Deckung finden, besteht 
Anspruch auf angemessene Vergütung. 

3.3. Preisangaben verstehen sich in Euro („€“) zuzüglich 
der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer („USt.“) 
und EXW gemäß Incoterms 2010 des mit der Lieferung 
beauftragten Werkes/Lagers. Verpackungs-, Transport-. 
Verladungs- und Versandkosten sowie Zoll und 
Versicherung gehen zu Lasten des Kunden. Wenn Kosten 
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für notwendige oder ausdrücklich gewünschte Verpackung 
(z.B. bei besonderen Mengen/Maßen), besondere 
Kennzeichnung und Aufteilung, Bezeichnungs- oder 
Positionierungsarbeiten udgl. entstehen, werden diese 
nach den uns entstandenen Ausgaben zuzüglich einer 
angemessenen Manipulationspauschale ebenfalls dem 
Preis zugeschlagen und sind von den vereinbarten Preisen 
mangels anderer schriftlicher Vereinbarungen nicht 
umfasst. Kosten für Fahrt-, Tag- und Nächtigungsgelder 
werden gesondert verrechnet. Wegzeiten gelten als 
Arbeitszeit. 

3.4. Wir sind aus eigenem berechtigt, wie auch auf 
Verlangen des Kunden verpflichtet, die vertraglich 
vereinbarten Entgelte anzupassen, wenn Änderungen im 
Ausmaß von zumindest 5 % hinsichtlich a) der 
Lohnkosten, insbesondere durch Tarifabschlüsse oder b) 
anderer zur Leistungserbringung notwendiger 
Kostenfaktoren wie Materialkosten (z.B. aufgrund von 
Änderungen der nationalen bzw. Weltmarktpreise für 
Rohstoffe), Änderungen relevanter Wechselkurse, 
Steuern, Zölle, öffentliche Abgaben, Frachtspesen und 
sonstige Nebengebühren etc. seit Vertragsabschluss 
eingetreten sind. Die Anpassung erfolgt in dem Ausmaß, in 
dem sich die tatsächlichen Herstellungskosten im 
Zeitpunkt der tatsächlichen Leistungserbringung 
gegenüber jenen im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
ändern, soweit wir uns nicht in Verzug befinden. Sowohl 
Kostensenkungen als auch Kostenerhöhungen werden wir, 
sobald und soweit sie eingetreten sind, dem Kunden auf 
Verlangen nachweisen. 

3.5. Wir sind nur bei ausdrücklicher Vereinbarung 
verpflichtet, Verpackung zurückzunehmen. Die fach- und 
umweltgerechte Entsorgung von Altmaterial hat der Kunde 
zu veranlassen. Werden wir gesondert hiermit beauftragt, 
ist dies vom Kunden zusätzlich im hierfür vereinbarten 
Ausmaß, mangels Entgeltsvereinbarung angemessen zu 
vergüten. 

4. Beistellungen 

4.1. Werden Geräte oder sonstige Materialien vom Kunden 
beigestellt, sind wir berechtigt nach Absprache mit dem 
Kunden, einen angemessenen Manipulationszuschlag zu 
berechnen. Mangels ausdrücklicher Vereinbarung beträgt 
dieser Zuschlag 5 % des Werts der beigestellten Geräte 
bzw. Materialien. 

4.2. Solche vom Kunden beigestellte Geräte und sonstige 
Materialien sind nicht Gegenstand von Gewährleistung 
und/oder sonstiger Haftung unsererseits. 

5. Zahlung 

5.1. Zahlungen sind gemäß unserer schriftlichen 
Auftragsbestätigung zu leisten. Sind darin keine 
Zahlungstermine enthalten ist der Rechnungsbetrag 
innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto 
oder innerhalb 30 Tagen ohne Abzug zur Zahlung fällig. 

Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in 
Zahlungsverzug. 

5.2. Sämtliche Zahlungen sind durch Überweisung frei 
unserer Zahlstelle zu tätigen. Wir behalten uns das Recht 
vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen. Insbesondere 
Wechsel werden von uns nicht angenommen. 

5.3. Vom Kunden vorgenommene Zahlungswidmungen 
(z.B. auf Überweisungsbelegen) sind für uns nicht 
verbindlich. Wir sind berechtigt, Zahlungen unabhängig 
von deren Widmung, zur Begleichung der ältesten fälligen 
Rechnungsposten zuzüglich der darauf aufgelaufenen 
Verzugszinsen und Kosten zu verwenden und zwar in der 
Reihenfolge: Kosten, Zinsen, Hauptforderung. 

5.4. Kommt der Kunde i) mit einer vereinbarten Zahlung 
oder sonstigen Leistung aus diesem oder anderen mit uns 
bestehenden Rechtsverhältnissen in Verzug oder ii) tritt 
nach Abschluss des Vertrages eine wesentliche 
Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen des 
Kunden ein oder iii) werden uns Umstände bekannt, 
welche die Kreditwürdigkeit des Kunden zu mindern 
geeignet sind, so sind wir unbeschadet unserer sonstigen 
Rechte berechtigt, a) die Erfüllung unserer eigenen 
Verpflichtungen bis zur Erfüllung durch den Kunden 
einzustellen und eine angemessene Verlängerung der 
Leistungszeit in Anspruch zu nehmen, b) sämtliche offenen 
Forderungen aus diesem und anderen Rechtsgeschäften 
fällig zu stellen, c) dieses und andere Rechtsgeschäfte 
bzw. ausstehende Leistungen nur mehr gegen 
Vorauszahlung zu erfüllen. 

5.5. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist, wenn auch nur 
hinsichtlich einer einzelnen Teilleistung, verfallen gewährte 
Vergütungen (Rabatte, Abschläge u.a.) und werden der 
Rechnung zugerechnet. 

5.6. Der Kunde verpflichtet sich, uns im Falle von 
Zahlungsverzug die entstehenden Mahn- und 
Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen. Dies 
umfasst jedenfalls die Kosten zweier Mahnschreiben in 
marktüblicher Höhe von derzeit zumindest € 40,00 je 
Mahnung sowie eines Mahnschreibens eines mit der 
Eintreibung beauftragten Rechtsanwalts. Die 
Geltendmachung weitergehender Rechte und Ansprüche 
bleibt unberührt. 

5.7. Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem Kunden nur 
dann und insoweit zu, als Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt worden 
sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein 
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis 
beruht. 
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5.8. Bei Zahlungsverzug durch den Kunden sind wir 
berechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen in der für 
Unternehmergeschäfte geltenden Höhe zu verrechnen. 

6. Rücktritt vom Vertrag 

6.1. Unbeschadet unserer sonstigen Rechten sind wir 
berechtigt, vom Vertrag mit dem Kunden zurückzutreten, 
a) wenn die Ausführung der Leistung bzw. der Beginn, die 
Weiterführung oder der Abschluss der Leistung aus 
Gründen, die dem Kunden zuzurechnen sind, unmöglich 
oder trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter 
verzögert wird, b) wenn Bedenken hinsichtlich der 
Zahlungsfähigkeit des Kunden entstanden sind und dieser 
auf unser Begehren weder Vorauszahlung leistet, noch vor 
unserer Leistung eine taugliche Sicherheit beibringt, oder 
c) falls über das Vermögen des Kunden ein 
Insolvenzverfahren beantragt oder eröffnet wird oder ein 
Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels 
hinreichenden Vermögens abgewiesen wird. 

6.2. Unser Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch 
offenen Teiles der Leistung aus obigen Gründen erklärt 
werden. 

7. Mitwirkungspflichten des Kunden und 
Abtretungsverbot 

7.1. Der Kunde hat die allenfalls erforderlichen 
Genehmigungen Dritter sowie Meldungen bei und 
Genehmigungen durch Behörden auf seine Kosten zu 
veranlassen. Auf diese weisen wir im Rahmen des 
Vertragsabschlusses nur hin, sofern nicht der Kunde 
darauf verzichtet hat und sofern nicht der Kunden aufgrund 
Ausbildung, einschlägiger Fachkenntnis oder Erfahrung 
über solches Wissen verfügen muss. 

7.2. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die für unsere 
Leistungsausführung erforderliche Energie und 
Wassermengen unentgeltlich zur Verfügung gestellt 
werden. 

7.3. Der Kunde haftet dafür, dass die notwendigen 
baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen 
für das herzustellende Werk oder den Kaufgegenstand 
gegeben sind, die im Vertrag oder in vor 
Vertragsabschluss dem Kunden erteilten Informationen 
umschrieben wurden oder der Kunde aufgrund 
einschlägiger Fachkenntnis oder Erfahrung kennen 
musste. 

7.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, Forderungen und 
Rechte aus dem Vertragsverhältnis ohne unsere 
schriftliche Zustimmung abzutreten. 

8. Leistungsausführung 

8.1. Dem Kunden zumutbare sachlich gerechtfertigte 
geringfügige Änderungen unserer Leistungsausführung in 
technischer und/oder konstruktiver Hinsicht gelten als 
vorweg genehmigt. 

8.2. Kommt es nach Auftragserteilung aus welchen 
Gründen auch immer zu einer Abänderung oder 
Ergänzung des Auftrages, so verlängern bzw. erstrecken 
sich die Leistungsfristen/-termine um einen angemessenen 
Zeitraum. 

8.3. Wünscht der Kunde nach Vertragsabschluss eine 
Leistungsausführung innerhalb eines kürzeren Zeitraums, 
stellt dies gegebenenfalls eine Vertragsänderung dar. 
Hierdurch können Überstunden notwendig werden 
und/oder durch die Beschleunigung der 
Materialbeschaffung Mehrkosten auflaufen, und es erhöht 
sich diesfalls das Entgelt im Verhältnis zum notwendigen 
Mehraufwand angemessen. 

8.4. Sachlich (z.B. Baufortschritt) gerechtfertigte 
Teillieferungen und -leistungen sind zulässig und können 
gesondert in Rechnung gestellt werden. Beanstandungen 
von Teillieferungen oder -leistungen berechtigen den 
Kunden nicht zur Ablehnung der Restlieferungen bzw. -
leistungen. 

8.5. Ist eine Lieferung auf Abruf vereinbart, so sind wir 
berechtigt, die fertiggestellte Ware spätestens zwei Monate 
nach Bestellung und Meldung der Versandbereitschaft zu 
liefern und in Rechnung zu stellen, auch wenn der Abruf 
des Kunden noch nicht erfolgt ist. 

8.6. Wir liefern EXW gemäß Incoterms 2010 des mit der 
Lieferung beauftragten Werkes/Lagers. 

8.7. Der Verkauf von Waren, die wir dem Kunden auf 
Kommission zur Verfügung gestellt haben, ist uns sofort 
schriftlich bekanntzugeben. 

9. Leistungsfristen und -termine 

9.1. Der Beginn der von uns angegebenen Leistungsfristen 
und -termine setzt die Abklärung aller technischen Fragen 
voraus. 

9.2. Die Einhaltung unserer Leistungsverpflichtung setzt 
weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

9.3. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er 
schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir 
berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, 
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu 
verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben 
vorbehalten. 

9.4. Sofern die Voraussetzungen des Punktes 9.3. 
vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs 
oder einer zufälligen Verschlechterung der Sache in dem 
Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in 
Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist. 

9.5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
soweit der zugrundeliegende Vertrag ein Fixgeschäft im 
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Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. 
Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
sofern als Folge eines von uns zu vertretenden 
Leistungsverzugs der Kunde berechtigt ist, geltend zu 
machen, dass sein Interesse an der weiteren 
Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist. 

9.6. Wir haften ferner nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, sofern der Leistungsverzug auf einer von 
uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. 
Sofern der Leistungsverzug auf einer von uns zu 
vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, 
ist unsere Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 

9.7. Wir haften auch dann nach den gesetzlichen 
Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende 
Leistungsverzug auf der schuldhaften Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber 
die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

9.8. Im Übrigen haften wir im Fall des Leistungsverzugs für 
jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer 
pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % 
des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 5 % des 
Lieferwertes. 

9.9. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des 
Kunden bleiben vorbehalten. 

10. Gefahrtragung und Versendung 

10.1. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer 
spätestens jedoch mit dem Verlassen des von uns mit der 
Lieferung beauftragten Werkes/Lagers oder unter den 
Voraussetzungen des Punktes 9.4., geht die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung der Sache auf den Kunden über. Das gilt 
auch dann, wenn wir vereinbarungsgemäß mit eigenen 
oder fremden Transportmittel frei Bestimmungsort liefern. 
Versicherungen sind nicht eingedeckt. Sofern der Kunde 
es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine 
Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden 
Kosten trägt der Kunde. 

10.2. Versandweg, Beförderungs- und Schutzmittel sowie 
Verpackung sind unserer freien Wahl überlassen. 
Besondere Transportarten werden auf Wunsch des 
Kunden nach Möglichkeit getätigt und gesondert in 
Rechnung gestellt, Lieferfahrzeuge müssen ungehindert 
und verkehrssicher an die Entladestelle heranfahren und 
ohne Verzögerung entladen werden können. 

10.3. Wir sind berechtigt, bei Versendung die 
Verpackungs- und Versandkosten sowie das Entgelt per 
Nachnahme beim Kunden einheben zu lassen, sofern der 

Kunde mit einer Zahlung aus der mit uns bestehenden 
Geschäftsbeziehung in Verzug ist oder ein mit uns 
vereinbartes Kreditlimit überschritten wird. 

11. Annahmeverzug 

11.1. Gerät der Kunde in Annahmeverzug (Verweigerung 
der Annahme, Verzug mit Vorleistungen, kein Abruf 
innerhalb angemessener Zeit bei Auftrag auf Abruf oder 
anders), und hat der Kunde trotz angemessener 
Nachfristsetzung nicht für die Beseitigung der ihm 
zuzurechnenden Umstände gesorgt, welche die 
Leistungsausführung verzögern oder verhindern, dürfen 
wir bei aufrechtem Vertrag über die für die 
Leistungsausführung spezifizierten Materialien anderweitig 
verfügen, sofern wir im Fall der Fortsetzung der 
Leistungsausführung diese innerhalb einer den jeweiligen 
Gegebenheiten angemessenen Frist nachbeschaffen. 

11.2. Bei Annahmeverzug des Kunden sind wir ebenso 
berechtigt, bei Bestehen auf Vertragserfüllung nach 
unserer Wahl die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden 
an diesen zu versenden oder die Ware für den Kunden 
einzulagern. Für den Fall der Einlagerung sind wir dazu 
berechtigt, diese zu einer marktüblichen Lagergebühr 
entweder selbst vorzunehmen oder im Namen und auf 
Rechnung des Kunden bei Dritten vornehmen zu lassen. 

11.3. Befindet sich der Kunde in Annahmeverzug, haben 
wir aber auch das Recht, nach Setzung und Verstreichens 
einer angemessenen Nachfrist sogleich vom Vertrag 
zurückzutreten und die für die Leistungsausführung 
spezifizierten Sachen nach erfolgtem Rücktritt 
weiterzuverkaufen oder anderweitig über sie zu verfügen. 

11.4. Die Geltendmachung unserer sonstigen Rechte und 
Ansprüche bleibt unberührt. 

12. Eigentumsvorbehaltssicherung 

12.1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten 
Sache („Vorbehaltssache“) bis zum Eingang aller 
Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Kunden 
vor. Im Fall des Bestehens eines 
Kontokorrentverhältnisses bezieht sich der Vorbehalt auf 
den anerkannten Saldo. Bei vertragswidrigem Verhalten 
des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir 
berechtigt, die Vorbehaltssache zurückzunehmen. In der 
Zurücknahme der Vorbehaltssache durch uns liegt ein 
Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der 
Vorbehaltssache zu deren Verwertung befugt, der 
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden 
– abzüglich angemessener Verwertungskosten – 
anzurechnen. 

12.2. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltssache 
pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, 
diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und 
Diebstahlsschäden ausreichend zum Neuwert zu 
versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten 
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erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten 
rechtzeitig durchführen. 

12.3. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat 
uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, 
damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. 
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen 
und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 
ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns 
entstandenen Ausfall. 

12.4. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltssache im 
ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern; er tritt 
uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Faktura-Endbetrages (einschließlich USt.) unserer 
Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen 
seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar 
unabhängig davon, ob die Vorbehaltssache ohne oder 
nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Die uns vom 
Kunden im Voraus abgetretene Forderung bezieht sich 
auch auf den anerkannten Saldo sowie im Fall der 
Insolvenz des Abnehmers auf den dann vorhandenen 
„kausalen“ Saldo, falls zwischen dem Kunden und seinem 
Abnehmer ein Kontokorrentverhältnis nach § 355 HGB 
besteht. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde 
auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die 
Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. 
Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Kunde seinen 
Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen 
nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und 
insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung 
vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, 
dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und 
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 
Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die 
Abtretung mitteilt. 

12.5. Die Verarbeitung oder Umbildung der 
Vorbehaltssache durch den Kunden wird stets für uns 
vorgenommen. Wird die Vorbehaltssache mit anderen, uns 
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben 
wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der Vorbehaltssache (Faktura-Endbetrag, 
einschließlich USt.) zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch 
Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das 
Gleiche wie für die Vorbehaltssache. 

12.6. Wird die Vorbehaltssache mit anderen, uns nicht 
gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so 
erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der Vorbehaltssache (Faktura-
Endbetrag, einschließlich USt.) zu den anderen 
vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass 

die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so 
gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig 
Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so 
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. 

12.7. Der Kunde tritt uns auch die Forderungen zur 
Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch 
die Verbindung der Vorbehaltssache mit einem Grundstück 
gegen einen Dritten erwachsen. 

12.8. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden 
Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer 
Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 
10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten obliegt uns. 

13. Rechte Dritter 

13.1. Für Liefergegenstände, welche wir nach 
Kundenunterlagen (Konstruktionsangaben, Zeichnungen, 
Modelle oder sonstige Spezifikationen etc.) herstellen, 
übernimmt der Kunde die Haftung, dass durch diese 
Liefergegenstände Rechte Dritter nicht verletzt werden. 

13.2. Werden Rechte Dritter dennoch geltend gemacht, so 
sind wir berechtigt, die Herstellung der Liefergegenstände 
auf Risiko des Kunden bis zur Klärung der Rechte Dritter 
einzustellen, außer die Unberechtigtheit der Ansprüche ist 
offenkundig. 

13.3. Der Kunde hat uns bezüglich einer solchen 
Verletzung von Rechten Dritter freizustellen. Ebenso 
können wir den Ersatz von uns aufgewendeter 
notwendiger und nützlicher Kosten vom Kunden 
beanspruchen. 

13.4. Wir sind berechtigt, vom Kunden für etwaige 
Prozesskosten angemessene Kostenvorschüsse zu 
verlangen. 

13.5. Sofern nicht anders vereinbart, sind wir verpflichtet, 
die Lieferung/Leistung lediglich im Land des Liefer-
/Leistungsorts frei von Immaterialgüterrechten Dritter zu 
erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von 
Immaterialgüterrechten durch von uns erbrachte, 
vertragsgemäß genutzte Lieferungen/Leistungen gegen 
den Kunden berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir 
gegenüber dem Kunden innerhalb der in Punkt 15.8. 
bestimmten Frist wie folgt: a) Wir werden nach unserer 
Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden 
Lieferungen/Leistungen entweder ein Nutzungsrecht 
erwirken, sie so ändern, dass das Immaterialgüterrecht 
nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist uns dies nicht zu 
angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem 
Kunden die gesetzlichen Rücktritts- oder 
Minderungsrechte zu; b) unsere Pflicht zur Leistung von 
Schadensersatz richtet sich nach Punkt 16.; c) unsere 
vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, 
soweit uns der Kunde über die vom Dritten geltend 



Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für Lieferungen und Leistungen der PALME Sanitär-Vertriebs GmbH 

(HRB 683; AG Passau), Mitterfeldstraße 1, D-94152 Neuhaus (Stand 04/2016) 
 

6/7 

gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, 
eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle 
Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen 
vorbehalten bleiben. Stellt der Kunde die Nutzung der 
Lieferung/Leistung aus Schadensminderungs- oder 
sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den 
Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der 
Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer 
Immaterialgüterrechtsverletzung verbunden ist. Ansprüche 
des Kunden sind ausgeschlossen, soweit er die 
Immaterialgüterrechtsverletzung zu vertreten hat. 
Ansprüche des Kunden sind ferner ausgeschlossen, 
soweit die Immaterialgüterrechtsverletzung durch 
Vorgaben des Kunden, durch eine von uns nicht 
voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, 
dass die Lieferung/Leistung vom Kunden verändert oder 
zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten 
eingesetzt wird, wobei uns der Kunde insoweit freizustellen 
hat. 

14. Unser (geistiges) Eigentum und Geheimhaltung 

14.1. Liefergegenstände und diesbezügliche 
Ausführungsunterlagen, Pläne, Skizzen, 
Kostenvoranschläge und sonstige Unterlagen, die von uns 
beigestellt oder durch unseren Beitrag entstanden sind, 
bleiben unser (geistiges) Eigentum und wir behalten uns 
alle Rechte daran vor; der Kunde erhält bzw. erwirbt daran 
– mangels anderer ausdrücklicher schriftlicher 
Vereinbarung – keine wie immer gearteten Rechte, wie 
z.B. Werknutzungs- oder Verwertungsrechte. 

14.2. Deren Verwendung außerhalb der 
bestimmungsgemäßen Nutzung, insbesondere deren 
Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und 
Zurverfügungstellung einschließlich auch nur 
auszugsweisen Kopierens, wie auch deren Nachahmung, 
Bearbeitung oder Verwertung bedarf unserer vorherigen 
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung. 

14.3. Der Kunde verpflichtet sich des Weiteren zur 
Geheimhaltung unserer ihm aus der Geschäftsbeziehung 
mit uns zugänglich gewordener Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse Dritten gegenüber. 

14.4. Wurden von uns im Rahmen von 
Vertragsanbahnung, -abschluss und/oder -abwicklung dem 
Kunden Gegenstände ausgehändigt, welche nicht im 
Rahmen der Leistungsausführung geschuldet wurden (z.B. 
Muster), sind diese binnen 14 Tagen an uns 
zurückzustellen. Kommt der Kunde einer entsprechenden 
Aufforderung nicht fristgerecht nach, dürfen wir einen 
pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 50 % des 
Auftragsvolumens ohne Nachweis des tatsächlichen 
Schadens vom Kunden verlangen. Die Geltendmachung 
eines höheren bzw. darüber hinaus verbleibenden 
Schadens und anderer Ansprüche ist zulässig. 

 

15. Mängelhaftung 

15.1. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass 
dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten 
Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. 

15.2. Soweit ein Mangel der Leistung vorliegt, sind wir 
nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer 
Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Im 
Fall der Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung sind 
wir verpflichtet, die zum Zweck der Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich 
diese nicht dadurch erhöhen, dass die Sache nach einem 
anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde. Wir 
tragen diese zur Nacherfüllung erforderlichen 
Aufwendungen allerdings höchstens bis zur Höhe des von 
uns mit dem Kunden vereinbarten Preises. 

15.3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach 
seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu 
verlangen. 

15.4. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend 
macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit 
uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, 
ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

15.5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, 
sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht 
verletzen; auch in diesem Fall ist aber die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, 
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine 
wesentliche Vertragspflicht liegt vor, wenn sich die 
Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren 
Erfüllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte. 

15.6. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; 
dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

15.7. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes 
geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen. 

15.8. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 
Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. Dies gilt nicht, 
soweit die Sache üblicherweise für ein Bauwerk verwendet 
wird und den Mangel verursacht hat. 

15.9. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses 
nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt 
fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften 
Sache. 
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16. Gesamthaftung 

16.1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als 
in Punkt 15. vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – 
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 
Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei 
Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen 
oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von 
Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

16.2. Die Begrenzung nach Punkt 16.1. gilt auch, soweit 
der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des 
Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser 
Aufwendungen verlangt. 

16.3. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber 
ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im 
Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen. 

17. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem 
Kunden einschließlich dieser AGB ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die 
ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine 
Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg 
dem der unwirksamen möglichst nahe kommt. Dies gilt 
auch dann, wenn die Unwirksamkeit einer Bestimmung auf 
einem im Vertrag einschließlich dieser AGB normierten 
Maß der Leistung oder Zeit beruht; es soll in solchen 
Fällen ein dem Gewollten möglichst nahe kommendes 
rechtlich zulässiges Maß der Leistung und Zeit anstelle 
des Vereinbarten treten. Entsprechendes gilt im Fall einer 
ergänzungsbedürftigen Regelungslücke.

18. Allgemeines 

18.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; 
die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Die 
Geltung der Kollisionsnormen des internationalen 
Privatrechts ist ebenfalls ausgeschlossen. 

18.2. Sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist, ist unser Geschäftssitz 
Gerichtsstand. Ungeachtet dessen sind wir berechtigt, den 
Kunden nach unserer Wahl auch an jedem anderen 
Gericht zu verklagen, das nach nationalem oder 
internationalem Recht zuständig sein kann. 

18.3. Erfüllungsort für unsere vertraglichen Verpflichtungen 
ist am Ort des mit der Leistung beauftragten 
Werkes/Lagers. Erfüllungsort für alle Pflichten des Kunden 
ist Mitterfeldstraße 1, D-94152 Neuhaus. 

18.4. Änderungen seines Namens, der Firma, seiner 
Anschrift, seiner Rechtsform oder andere relevante 
Informationen hat uns der Kunde umgehend schriftlich 
bekannt zu geben. 

18.5. Bei der Ausfuhr unserer Produkte sind die jeweils 
gültigen Ausfuhr- und Kontrollbestimmungen zu beachten. 
Etwaige Genehmigungen sind rechtzeitig vom Kunden 
einzuholen und uns vorzulegen. Sollte dies nicht 
geschehen, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, 
ohne dem Kunden insoweit schadensersatzpflichtig zu 
sein. Die Beurteilung, ob ein Produkt einer 
Ausfuhrgenehmigung bedarf und die Ausfuhr besonderen 
Kontrollbestimmungen unterliegt, obliegt ausschließlich 
dem Kunden. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen 
derartige Bestimmungen stellt der Kunde uns von 
Ansprüchen Dritter, gleich welcher Art, frei. Dies gilt auch 
für etwaige Kosten, die uns im Zusammenhang mit der 
Wahrnehmung unserer Rechte entstehen. 
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1. Geltung 

Für alle unsere Service- und Montageleistungen gelten 
zusätzlich zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
für Lieferungen und Leistungen diese ergänzenden 
Bedingungen für Service- und Montage. 

2. Vertragsabwicklung/Subunternehmer 

2.1. Soweit vereinbart, übernehmen wir die Montage, 
Aufstellung und Inbetriebnahme der von uns gelieferten 
Produkte. 

2.2. Nach Zustandekommen des Vertrags benennen wir 
und der Kunde einen verantwortlichen Ansprechpartner. 
Erklärungen eines benannten Ansprechpartners 
gegenüber dem benannten Ansprechpartner der anderen 
Partei sind für die betreffende Partei verbindlich. 

2.3. Verzögern sich die Service- oder Montageleistungen 
aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, hat der 
Kunde die uns insoweit entstehenden Mehrkosten, auch 
solche für Wartezeiten, zu tragen. 

2.4. Erkennen wir, dass eine Vorgabe des Kunden oder 
des Endkunden fehlerhaft, unvollständig, nicht eindeutig 
oder objektiv nicht ausführbar ist, werden wir dies 
einschließlich der daraus abzuleitenden Folgerungen, 
soweit diese für uns erkennbar sind, dem Kunden so 
schnell wie uns möglich mitteilen. In diesem Fall ist der 
Kunde verpflichtet, unverzüglich über eine erforderliche 
Änderung der Vorgabe zu entscheiden. 

2.5. Wir sind berechtigt, uns zur Erbringung unserer 
vertraglichen Leistungen Subunternehmer und sonstiger 
Dritter zu bedienen. 

3. Mitwirkungsobliegenheiten des Kunden 

3.1. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass sämtliche 
Vorleistungen und Leistungen, die er selber oder ein von 
ihm beauftragter Werkunternehmer oder Lieferant für 
unsere Service- oder Montageleistungen zu erbringen hat, 
rechtzeitig, fehlerfrei und vollständig erbracht werden und 
zwar so, dass die Montage sofort nach Ankunft des 
Montagepersonals begonnen und ohne Verzögerung bis 
zur Fertigstellung durchgeführt werden kann. Von uns 
insoweit spezifizierte Anforderungen oder Vorgaben sind 
dabei einzuhalten. Behördliche und etwa für die 
Ausführung erforderliche Genehmigungen Dritter sind vom 
Kunden rechtzeitig zu erwirken. 

3.2. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass die angelieferten 
Teile vor widrigen Einflüssen geschützt sind und sorgfältig 
gelagert werden. Wir übernehmen keine Haftung für am 
Ort des Service- oder Montageeinsatzes eintretende 
Beschädigung am gelieferten Material z.B. durch Feuer, 
Explosion, Blitzschlag, Wasser, chemische Einflüsse 
und/oder Sachbeschädigung durch den Kunden oder 
Dritte. 

3.3. Der Kunde stellt uns alle für die Service- oder 
Montageleistungen erforderlichen Unterlagen, Daten und 
sonstigen Informationen zur Verfügung. Wir werden die 
insoweit überlassenen Informationen vertraulich behandeln 
und, sobald sie nicht mehr benötigt werden, auf 
Anforderung des Kunden zurückgeben. Soweit die 
überlassenen Informationen im Rahmen unserer Mängel- 
bzw. Gesamthaftung von Bedeutung sind, sind wir 
berechtigt, hiervon Kopien anzufertigen. 

3.4. Vor Beginn der Service- oder Montagearbeiten hat der 
Kunde die nötigen Angaben über die Lage verdeckt 
geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher 
Anlagen sowie die erforderlichen statischen Angaben 
unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. Der Kunde 
ermöglicht uns den ungehinderten Zugang zum Service- 
oder Montageort. Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass 
geregelte Zeiten vorhanden sind, an denen wir vor Ort 
arbeiten können. Des Weiteren hat der Kunde die für die 
Durchführung der Service- oder Montageleistungen 
notwendigen technischen Einrichtungen wie insbesondere 
Stromversorgung, sowie sonstige von uns angeforderte 
Einrichtungen oder angefordertes Hilfspersonal und 
Hilfsmaterial bereit und uns in angemessenem Umfang 
kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

3.5. Sollte der Kunde feststellen, dass eine unserer 
Leistungen fehler-/mängelbehaftet ist oder wird oder nicht 
mit vorhandenen Plänen oder Spezifikationen 
übereinstimmt, wird er uns hiervon unverzüglich schriftlich 
in Kenntnis setzen. 

3.6. Der Kunde hat den von uns zur Erfüllung des Vertrags 
eingesetzten Mitarbeitern oder Erfüllungsgehilfen die 
geleisteten Arbeitszeiten nach bestem Wissen zu 
bescheinigen und nach Beendigung der Arbeiten eine 
schriftliche Bescheinigung über die Beendigung der 
Service- oder Montageleistungen unverzüglich 
auszuhändigen. 

3.7. Der Kunde hat uns und unsere Mitarbeiter und 
Erfüllungsgehilfen über die am Ort des Service- oder 
Montageeinsatzes allenfalls geltenden 
Unfallverhütungsvorschriften und über die einzuhaltenden 
Bestimmungen rechtzeitig und nachweislich zu 
informieren. Insoweit eventuell zusätzlich erforderliche 
Schutzkleidung oder Schutzvorrichtungen hat der Kunde 
auf seine Kosten rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. 

3.8. Kommt der Kunde den in den vorgenannten Absätzen 
genannten Mitwirkungsobliegenheiten nicht, nicht 
rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß nach, ist er zum 
Ersatz sämtlicher uns hieraus entstehender 
Mehraufwendungen und Schäden verpflichtet. 
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4. Fristen/Termine 

4.1. Fristen/Termine, insbesondere für Ausführungsbeginn 
und Fertigstellung, sind nur verbindlich, soweit die 
Verbindlichkeit ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. 
Sollte sich ein ursprünglich angegebener verbindlicher 
Fertigstellungstermin infolge Änderungen oder 
Erweiterungen der vertraglichen Leistungen verschieben, 
werden wir den Kunde hierüber unter Angabe der Gründe 
unterrichten und ihm einen neuen Fertigstellungstermin 
benennen. 

4.2. Ein verbindlicher Fertigstellungstermin ist gewahrt, 
wenn die Anlage bei Ablauf des Termins betriebsbereit ist. 
Die Betriebsbereitschaft ist gegeben, wenn die Anlage 
widmungsgemäß genützt werden kann und keine 
wesentlichen Mängel die Nutzung verhindern. Dies gilt 
auch, wenn die Herstellung von nicht 
funktionswesentlichen Teilen erst später erfolgt, oder wenn 
eventuelle Vorleistungen oder Leistungen Dritter oder des 
Kunden nicht rechtzeitig, fehlerfrei und vollständig erbracht 
wurden. 

4.3. Fristen/Termine werden angemessen verlängert, wenn 
aus Gründen, die wir nicht nachweislich verschuldet 
haben, insbesondere wenn aus baulichen Gründen oder 
auf Wunsch des Kunden oder des Endkunden, 
Änderungen erforderlich sind oder sich sonst 
Verzögerungen ergeben. Dadurch entstehende 
Mehrkosten trägt der Kunde. 

4.4. Kann eine Anlage aus Gründen, die wir nicht 
nachweislich verschuldet haben, nicht innerhalb 
absehbarer Zeit fertiggestellt werden, sind wir berechtigt, 
die bis dahin getätigten Aufwendungen gemäß dem 
Vertrag mit dem Kunden voll ersetzt zu verlangen. Wir sind 
darüber hinaus in diesem Fall berechtigt, den Rücktritt vom 
Vertrag zu erklären, falls die aufgetretenen Probleme nicht 
innerhalb angemessener Frist gelöst werden. 

5. Abnahme und Gefahrübergang 

Eine Abnahme findet nur dann statt, wenn sich dies aus 
den gesetzlichen Bestimmungen des Werkvertrags 
(§§ 631 ff BGB) oder des Werklieferungsvertrags 
(§ 651 BGB) ergibt oder die Parteien dies ausdrücklich 
schriftlich vereinbart haben. Hat danach eine Abnahme der 
vereinbarten Service- oder Montagearbeiten, stattzufinden, 
hat der Kunde die erbrachten Leistungen abzunehmen. 
Für in sich abgeschlossene Teile der Leistung finden in 
diesem Fall auf unser Verlangen selbständige 
Teilabnahmen statt. 

6. Vergütung 

6.1. Die vom Kunden geschuldete Vergütung ergibt sich 
aus unserem Angebot oder unserer Auftragsbestätigung. 
Fehlt es an einem Angebot und einer Auftragsbestätigung 
oder enthalten diese keine Angaben zur Vergütung, gelten 
die im Zeitpunkt der Bestellung gültigen Preise gemäß 

unserer Preisliste als vereinbart. Soweit nicht die Parteien 
einen Pauschalpreis vereinbart haben, sind uns 
entstehende Reise-, Aufenthalts- und Transportkosten 
separat zu vergüten. Reise- und Wartezeiten werden als 
Arbeitszeit berechnet. 

6.2. Sollte der Kunde den Vertrag rechtswirksam aus 
einem nicht von uns nachweislich grob verschuldeten 
wichtigen Grund kündigen, so hat uns der Kunde die bis 
zur Kündigung erbrachten Leistungen zu vergüten, 
unabhängig davon, ob für die bis dahin erbrachten 
Teilleistungen Teilzahlungen vereinbart waren oder nicht. 
Darüber hinaus ist der Kunde verpflichtet, eine pauschale 
Auflösungsvergütung in Höhe von 40 % aus der Differenz 
zwischen der vertraglich vereinbarten Gesamtvergütung 
und der gemäß Satz 1 zu zahlenden Teilvergütung zu 
zahlen, es sei denn, der Kunde weist nach, dass der uns 
durch die Kündigung entstehende Nachteil geringer ist. 
Uns bleibt der Nachweis, dass unser sich aus dem Gesetz 
(§ 649 BGB) ergebender Anspruch größer als die 
vorgenannte Auflösungsvergütung ist, und die 
Geltendmachung dieses weitergehenden Anspruchs, 
vorbehalten. Soweit wir zur Erbringung unserer Leistungen 
Subunternehmer oder sonstige Dritte eingeschaltet haben 
und verpflichtet sind, diesen infolge der Kündigung durch 
den Kunden Auflösungsvergütungen zu zahlen, ist der 
Kunde verpflichtet, uns die an die Subunternehmer/Dritten 
gezahlten Auflösungsvergütungen zu erstatten. 

7. Mängelhaftung und Haftungsbeschränkungen 

7.1. Unsere Leistungen weisen auch dann die vereinbarte 
Beschaffenheit auf, wenn eine gemäß 
Servicevereinbarung mit dem Kunden gewartete Anlage 
trotz ordnungsgemäßer Wartung durch uns nicht stets 
störungsfrei und betriebsbereit arbeitet. Wir übernehmen 
daher keine Haftung für den stets störungsfreien und 
betriebsbereiten Zustand der von uns gewarteten Anlage. 

7.2. Falls nicht ausdrücklich anders vereinbart, sind wir 
nicht Generalunternehmer für ein Gesamtprojekt und haftet 
demnach nicht für das Funktionieren des Gesamtprojektes 
(Werkes) bzw. für die Gesamtkoordination. Wir 
übernehmen lediglich die Haftung für den von uns 
beizustellenden Teil gemäß den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen 
sowie den Ergänzenden Bedingungen für Service- und 
Montage. 

7.3. Falls bei Inbetriebnahme oder Betrieb eines Werks, an 
dessen Erstellung neben uns auch andere 
Werkunternehmer beteiligt sind oder waren, ein Schaden 
entsteht, ist uns dieser Schaden unter den sonstigen 
Voraussetzungen nur dann und insoweit zuzurechnen, als 
wir als Verursacher einwandfrei feststehen. Dies gilt 
sinngemäß auch, wenn wir der einzige Werkunternehmer 
sind, insbesondere dann, wenn seitens des Kunden nicht 
alle möglichen Vorkehrungen getroffen wurden, um 
Schadensfälle auszuschließen. 




